
 

Eidesstattliche Versicherung 
 
nach § 2 Abs 1 Nr. 5 des Gesetzes über das Apothekenwesen (Apothekengesetz – ApoG)  
 

 
Name, Vorname (ggf. Geburtsname) 

Geburtsdatum und -ort 

wohnhaft in (Adresse Privatanschrift) 

ausgewiesen durch Personalausweis / Reisepass                 Nr. 

ausgestellt am                                                                         durch 

 
Ich versichere zu meinem Antrag auf eine Apothekenbetriebserlaubnis vom ____________________ 
eidesstattlich, dass ich keine Rechtsgeschäfte oder Absprachen getroffen habe, die 
  
- gegen § 8 Satz 2 ApoG (Beteiligung von Apotheken in Form einer Stillen Gesellschaft, Vereinbarung 
zur Vergütung von gewährten Darlehen oder anderen Vermögenswerten am Umsatz oder Gewinn 
ausgerichtet, am Umsatz oder Gewinn ausgerichtete Mietverträge),  
- gegen § 9 Abs. 1 ApoG (Verpachtung der Apotheke),  
- gegen § 10 ApoG (Bevorzugung von Herstellern und Händlern) oder  
- gegen § 11 ApoG (Rechtsgeschäfte oder Absprachen mit Ärzten) verstoßen  

 
und werde ggf. den Kauf- oder Pachtvertrag über die Apotheke sowie auf Verlangen der zuständigen 
Behörde auch andere Verträge, die mit der Einrichtung und dem Betrieb der Apotheke in 
Zusammenhang stehen, vorlegen.  
 
 

Ort, Datum Unterschrift (Vorname u. Name) 

 
 
 
Hinweis:  
Die Eidesleistung hat in Verfahren vor den Gerichten einen hohen Rang. Der Schwur mit oder ohne 
religiöse Beteuerung dient dort als letztes Mittel zur Wahrheitsfindung. Dem entspricht die gegenüber 
Behörden abgegebene eidesstattliche Versicherung. Sie dient zur Sicherstellung der Beweisführung, 
wenn andere Mittel zur Erforschung der Wahrheit nicht vorhanden sind, zu keinem Ergebnis geführt 
haben oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern. Deshalb ist die falsche Abgabe einer 
Versicherung an Eides Statt gegenüber einer zuständigen Behörde nach § 156 Strafgesetzbuch mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldbuße bedroht.  
 


